
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 8 17 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VWVfG NRW) bleibt unberührt. 



Bekanntmachung 

Informationen über Pflichten und Rechte der Einwohner nach den Bestimmungen des 

Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 

6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

Anmelde- und Abmeldepflicht / Auskunftspflicht 

Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der 

Meldebehörde anzumelden. 

Wer aus einer Wohnung auszieht und keine Wohnung im Inland bezieht, hat sich innerhalb von 

zwei Wochen nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Eine Abmeldung ist 

frühestens eine Woche vor dem Auszug möglich; die Fortschreibung des Melderegisters erfolgt 

zum Datum des Auszugs. (88 17, 23a BMG) 

Es ist darauf zu achten, die vorgenannten Fristen nicht zu überschreiten, da andernfalls eine 

Ordnungswidrigkeit begangen wird, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann (8 54 BMG). 

Betroffene sind bei einer entsprechenden Aufforderung durch die Meldebehörde gesetzlich 

verpflichtet, zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters erforderliche Auskünfte zu 

erteilen, die zum Nachweis der Angaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen und persönlich 

bei der Meldebehörde zu erscheinen (8 25 BM6). 

Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers 

Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken (8 19 BMG). 

Hierzu hat der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflichtigen 

Person den Einzug schriftlich oder gegenüber der Meldebehörde nach Abs. 4 auch elektronisch 

innerhalb von zwei Wochen zu bestätigen. 

Er kann sich durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die 

meldepflichtige Person an- oder abgemeldet hat. Die meldepflichtige Person hat dem 

Wohnungsgeber Auskünfte zu geben, die für die Bestätigung des Einzugs erforderlich sind. Die 

Bestätigung nach Satz 2 darf nur vom Wohnungsgeber oder einer von ihm beauftragten Person 

ausgestellt werden. 

Recht auf Erteilung einer Auskunftssperre 

Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen 

Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 

Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf 

Antrag der betroffenen Person oder von Amts wegen unentgeltlich eine Auskunftssperre im 

Melderegister einzutragen (8 51 BMG). 
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Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten an eine Öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft durch den _ Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 

Religionsgesellschaft 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die 

nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 

Meldebehörde gemäß 8 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten 

übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Geburtsdatum und Geburtsort, 

3. Geschlecht, 

4. Zugehörigkeit zu einer Öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

5. derzeitige Anschriften, 

6. Auskunftssperren nach 8 51 BMG sowie 

7. Sterbedatum. 

Gemäß 8 5 Abs. 2 MG NRW dürfen die Meldebehörden über die in 8 42 Abs. 2 BMG 

aufgeführten Daten hinaus folgende Daten der dort bezeichneten Familienangehörigen 

übermitteln: 

1. frühere Namen, 

2. derzeitige Staatsangehörigkeiten, 

3. bedingter Sperrvermerk nach 8 52 BMG. 

Der Datenübermittlung kann gemäß 8 42 Abs. 3 Satz 2 BMG widersprochen werden. Der 

Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für 

Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. 

Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist 

bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 

zu seinem Widerruf. 

Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 

an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 

oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach 8 50 Absatz 2 BMG Auskunft 

erteilen über 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. Doktorgrad, 

4. Anschrift sowie 

5. Datum und Art des Jubiläums. 

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 

Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 

Ehejubiläum. 
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Gemäß 8 50 Abs. 5 BMG kann der Übermittlung widersprochen werden. Bei einem Widerspruch 

werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 

die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 

Wahlen und Abstimmungen 

Die Meldebehörde darf gemäß 8 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 

Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 

staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 

Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in 8 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 

Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 

Lebensalter bestimmend ist. Gemäß 8 8 MG NRW ist die Auskunft auf zwei Gruppen zu 

beschränken, die ihrerseits nicht mehr als zehn Geburtsjahrgänge umfassen dürfen. Die 

Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 

Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 

Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung 

zu löschen oder zu vernichten. 

Gemäß 8 50 Abs. 5 BMG kann der Übermittlung widersprochen werden. Bei einem Widerspruch 

werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 

Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Die Meldebehörde darf gemäß 8 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. Doktorgrad und 

4. derzeitige Anschriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Gemäß 8 50 Abs. 5 BMG kann der Übermittlung widersprochen werden. Bei einem Widerspruch 

werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 

die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr 

Nach 8 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des 

Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich 

sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
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dem Bundesamt für das Personalmanage
ment der Bundeswehr aufgrund 8 58c Abs

atz 1 des 

Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr v
olljährig werden: 

1. Familienname 

2. Vornamen 

3. gegenwärtige Anschrift. 

Gemäß 8& 36 Abs. 2 Satz 1 BMG kann der Übermittlung widersproc
hen werden. Bei einem 

Widerspruch werden die Daten nicht über
mittelt. Der Widerspruch ist bei der Meld

ebehörde 

der alleinigen Wohnung oder der Hauptwo
hnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wi

derruf und 

ist mit Vollendung des 18. Lebensjahres der
 betroffenen Person zu löschen. 

Bürger, die von ihrem Widerspruchrecht
 Gebrauch machen wollen, können dies

 jederzeit 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, 

Stadtbüro, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhov
en, Zimmer E.01, abgeben. 

Hückelhoven, den 2110.2025 

Der Bürgermeister 

L, 
Bernd Jänsen 
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